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1. Staatsgesetze 

II. Kirchengesetze 

Kirchengesetz 
über die Wahlen zu den kirchlichen Körperschaften 

in der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 
Vom 1. Fe·bruar 1956 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 99 der 
Kirchenverfassung als Kirchengesetz beschlossen: 

Einleitende Bestimmung 
Alle kirchlichen Wahlen dienen allein dem Auftrag der 

Kirche und sind ebens.o wie die gesamte Tätigkeft der Ge
wählten ein ausschließlich kirchlicher Dienst. Dessen müs
sen sich alle an kirchlichen Wahlen beteiligten Gemeinde
glieder: die Wähler, die Gewählten und die mit der Durch- . 
führung und Leitung der.Wahl Beauftragten jederzeit·be-
wußt bleiben. · 

I. Wahlen zu den Kirchenvorständen 
§ 1 

(1) Die Wahlen zu den Kirchenvorständen erfolgen auf 
Anordnung der Kirchenleitung. · 

(2) Die Anordnung der Wahl ist mi.t der Aufforderung 
an die Gemeindeglieder, sich nach den Vor.schriften dieses 
Gesetzes an der Wahl zu beteiligen, öffentlich bekannt-
zumachen. · 

§ 2 
Die Kirchenvorsteher werden von den wahlberechtig

ten Gemeindegliedern in gel:ieimer, unmittelbar.er Wahl 
gewählt. 

Bildung_ der Wahlgemeinde 
§ 3 

· (1) Zur Teilnahme an der Wahl sind nur die Mitglieder 
der Wahlgemeinde zugelassen; 
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(2) Der Wahlgemeinde gehören die Gemeindeglieder 
an, die in die Wählerliste eingetragen sind. 

. § 4· 
(1) In die Wählerliste sind Gemeindeglieder einzutra-

~~ d~ . 
a) .das 21. Lebensjahr vollendet haben, 
b) konfirmiert sind, 
c) seit mindestens sechs Monaten der evangelistjl.

lutherischen Kirche in Lübeck angehören. 
(2) Dies.e Erfordernisse müssen zur Zeit der Eintragung 

in die Wählerliste erfüllt sein. Die Kirchenleitung kann 
im Einzelfall Ausnahmen von dem E:l;forderni's- der Ziffer c) 
des Absatzes 1 zulassen. 

(3) Nicht eingetragen werden dürfen Gemeindeglieder, 
die 

a) entmündigt ·sind oder unter vorläufiger. Vormund.; 
schaft stehen, . 

b) durch eine Maßnahm~ der Kirchenzucht (Artikel 12 
d~r Kir~henverfassung) von dem kirchliehen Wahl

.recht ausgeschlossen sind. 

§ 5 . 
(1) Die Eintragung in die Wählerliste e·rfolgt auf An

trag. 
(2) -Die Gemeindeglieder werden durch die Kirchen

leitung. in öffentlicher ·Bekanntmachung und innerhalb der 
Gemeinde durch Kanzelabkündigiung und in sonst geeig
neter Weise aufgefordert, sich zur Eintragung in. die Wäh-



lerliste zu melden. Hierbei sind ihnen die· Voraussetzun
gen ·.für di.e Eintragung in die Wählediste bekannt-
zumachen. · 

(3) Für die Anmeldung zur Wählerliste ist eine Frist 
von mindestens z:wei Wochen zu gewähren. 

(4) Nach Ablauf der Anmeldefrist können Anmeldun
gen noch zugelassen weiden, wenn . wichtige Gründe für 
die Versäumurig der Frist glaµbhaft gemacht werden. 

§ 6 
(1) Jede Anmeldung ist durch den Kirchenvorstand 

darauf zu prüfen, ob die Vorauss.etzungen für die Eiiltra-
gung in die Wählerliste gegeben sind. _ 

(2) Wird eine Eintragung ·abg1elehnt, so ist dies .dem 
Wähler mit Beg:ründung schriftlich mitzuteilen. Binnen 
einer Woche nach Empfang der Benachrichtigung ist Be
schwerde zulässig, die bei dem Kirchenvorstand zu ·er
heben ist. Uber die· Beschwerde entscheidet die Kirchen
leitung. 

Die Wahl der Kirchenvorsteher 
§ 7 

Die Wahl der Kirchenvorsteher wird durch die Wahl
gemeinde auf Grund von Wahlvorschlägen vollzog.en. 

§ 8 . 
(1) In einen Wahlvorschlag dürfen nur solche Ge-

meindeglieder aufgenommen werden; die 
a) in die Wählerliste eingetragen sind, 
b) das 25. Lebensjahr vollendet haben, 
c) ihm Eignung für das kirchliche Amt durch Teilnahme · 

am kirchlichen Leben bewiesen haben. 
(2). Nicht aufgenommen werden ·dürfen Gemeindeglie

der, die beruflich im Dienst der Kircheng.emeinde stehen, 
für die der Wahlvorschlag gilt. · · 

(3) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen ist dar
auf zu achten, daß Eltern, Kinder, Geschwister und Ehe
gatten nicht gleichzeitig . dems.elben Kirchenvorstand an
gehören sollen, und daß von den Mitgliedern des. Kfrtjlen
vorstandes nicht mehr als ein Drittel in einer anderen Ge
meinde wohnen soll (Artikel 17 der Kirchenverfassung). 

§ 9 
(1) Der Kirchenvorstand stellt einen Wahlvorschlag auf, 

der in der Reg:el niehr Nam~n enthalten soll, als. Kirchen
vorsteher zu wählen sind. Mindestens inuß der Wahlvor
'schlag des Kirchenvorstandes so viele Namen· enthalten, 
wie Kirchenvorsteher zu wählen sind. Enthält der Wahl
vorschlag des Kirchenvorstandes nur so viele Namen, wie 
Kirchenvorsteher zu wählen sind, s·o bedarf er der Zu-
stimmung der Kirchenleitung. · 

(2) Die AuJfs.tel1ung des Wahlvor1s,chlages erfolgt in 
einer nach Artikel 35 der Kiirchenverfassung besichil.uß
fähigen Sitzung des Kirchenvorstandes.· Zu der Sitzung 
muß mit einer Frist von einer Woche eingeladen werden. 

(3) Als vorgesd1l1ay1en gelten diejenigen, die die: mei
sten gültigen Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
ents.cheidet das Los, das1 dur.ch den Vorisitzenden zu ziehen 
ist. 

§ 10 
(1) Der Wahlvorschlag des Kirchen~orstandes wird der 

Gemeinde durch Kanzelabkündigung bekanntgemacht. 
(2) Aus der Gemeinde ~önnen weitere Wahlvorschläge 

gemacht wer.den; jeder dieser Vorschläge <;larf bis zu vier 
Namen enthalten und bedarf der Unterschrift von min
destens zehn in die Wählerliste der Gemeinde eingetra
genen Gemeindegliedern. Die Unterzeichnung mehrerer 
Vorschläge durch dieselben Gemeindeglieder ist unzuläs
sig. Die· weiteren Vorschläge sind bei dem Kirchenvorstand 
einzureichen. 

(3) Für die Einreichung weiterer. Vorschläge ist eine 
Frist von mindestens zwei Wochen ·zu gewähren. 

§ 11 
(1) Der Kirchenvorstand prüft die weite.ren Wahl

vorschläge darauf, ob sie den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechen Un:d ob die weiter Vorgeschlagenen wählbar 
sind. 

(2) Entscheidungen des1 Kirchenvorstandes, durch die 
ein weiterer Wahlvors.chlag für ungültig erklärt oder die 
Wählbarkeit eines Vorgeschlagenen verneint wird,_ sind 
dem Erstunterzeichner des Wahlvorschlages sowie bei 
Verneinung der Wählbarkeit dem Betroffenen schriftlich 
mit Be9ründung mitzuteilen. Binnen einer Woche nach 
Empfang ist Beschwerde zulässig, die bei dem Kirchenvor
stand zu erheben ist. Uber .die Beschwerde entscheidet die 
Kirchenleitung. 

§ 12 
. (1) Der Wahl~ag, der ein Sonntag sein muß, wird durch 
die Kirchenleitung festgesetzt und öffentlich bekannt-
.gemacht. . , 

(2) Die Wahlgemeinde wird durch Kanzelabkündigung 
und in sonst geeigneter Weise unte·r Bekanntgabe aller 
gültigen Wahlvorschläge zur Wahl aufgefordert. 

(3) Enthalten die Wahlvorschläge insgesamt nicht mehr 
Namen, als Kirchenvorsteher zu wählen sind, so gelten 
die Vorgeschlagenen als gewählt und die Wahl entfällt. 

. § 13 . 
(1) Die Wahl ist geheim und erfolgt durch Abgabe von 

amtlich herg.estellten Stimmzetteln. 
(2) Als gewählt gelten diejenigen der Vorgeschlag.enen, 

die die meisten gültigen Stimmen erhalten .haben. 
(3) Uber. die Wahlhandlung ist eine :r:fiederschrift zu 

fertigen. 
§ 14 

_(1) Das Ergebnis der Wahl wird der Gem~inde durch 
Kanzelabkündigung und in sonst geeigneter Weise be
kanntgegeben. 

. (2) Binnen einer Woche nach der Kanzelabkündigung 
kann jedes Mitglied. der Wahlgemeinde Einspruch gegen 
·die Wa.hlerheben. Ein Einspruch kann nur mit erheblichen 
Bedenken geg.en den ordnungsmäßigen Ablauf des Wahl
verfahrens oder mit mangelnder Wählbarkeit eines: Ge
wählten begründet werden. 

§ 15 
(1) Uber die Einsprüche gegen die Wahl entscheidet. die 

Kirc:henleitung. · 
(2) Unrichtigkeiten oder Versehen bei der Durchfüh

rung der Wahl machen die .Wahl nicht ungültig, wenn sie 
auf das Wahlergebnis ohne Einfluß sind. 

(3) Wird die Wahl im ganzen für ~ngültig erklärt, so 
bestimmt die Kirchenleitung, bei welchem Abschnitt des 
Wahlverfahrens di~ses zu wiederholen ist.· 

(4) Wird die Wahl eines Kirchenvorstehers wegen man
gelnder Wählbarkeit für ungültig erklärt, so rückt der . 
Wahlbewerber nach, der nach den gültig gewählten Kir
chenvorstehern die meisten Stimmen erhalten hat. Ist ein 
solcher nicht vorhanden, so bestellt die Kii:chenleitung 
einen Stellvertreter nach Artikel 19 der Kirchenver
fassung. 

§ 16 ' 
(1) Die gültig gewählten Kirchenvorsteher werden mit 

den gemäß Artikel 15 Abs.atz 3 der Kirchenverfassung von 
der Kirchenleitung berufenen Kirchenvorstehern in einem 

·Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. · 
(2) Bei ihrer Einführung müssen die Kirchenvorst~her 

geloben, daß sie ihr· Amt im Gehorsam gegen das Wort 
Gottes und in Treue zu dem Bekenntnis und den1 Ord
nungen der Landeskirche führen werden. Kirchenvor
steher, die dieses Gelöbnis bereits geleistet haben, sind 
daran zu erinnern. 

(3) Die Verweigerung des Gelübdes macht die Wahl 
des Kirchenvorstehers. ungültig; es ist sodann nach § 15 
Absatz 4 zu verfahren. 

§ 17 
Mit der Einführung treten die Kirchenvorsteher in die 

Rechte und Pflichten ihres Amtes ein. Das Wahlverfahren 
ist dam~t abgeschlossen. 

§ 18. 
Seheidet ein gewählter Kirchenvorsteher während sei

ner Wahlzeit aus seinem Amt aus, ·so bestellti die Kir
chenleitung für den Rest der Amtszeit des Ausscheiden
den einen Nachfolger im Benehmen mit dem Kirchenvor
stand. 

II. Wahlen zur Synode 
' § 19 

(1) _Die Mitglieder der Sy:p.ode werden von den Kir
chenvorständen und dem Geistlichen Ministerium in ge
heimer Wahl gewählt. 

(2). Wahlberechtigt sind im Geistlichen Ministerium nur 
die in einem ordentlichen Pfarramt der evangelisch-luthe
rischen Kirche in Lübeck angei;tell~en Pastoren. 

§ 20 . 
(1) Als Synodale, die vom Geistlichen Ministerium ent

sandt werden, sind wählbar Pastoren, die in einem ordent
lichen Pfarramt der evang,elisch-lutherischen Kirche in 

. Lübeck angestellt sind. ,., 
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(2) Als Synodale, die von den Kirchenvorständen ent
sandt werden, sind wählbar Gemeindeglieder, die die 
Wä~lbarkeit zum Kirchenvorsteher besitzen. 

§ 21 
. (1) Die Wahlen zur Synode erfolgen auf Anordnung 

der Kir.chenleitung. 
(2) Die Kirchenleitung stellt fest, für welche Synodalen 

die Amtszeit abgelaufen ist und Wieviele Synodale zur Er
reichung der verfassungsmäßigen Zahl nach Artikel 66 der 
Kirchenverfassung durch das Geistliche Ministerium und 
die Kirchenvorstände neu zu wählen sind. · 

(3) Die Kirchenleitung bestimmt den Zeitraum, inner
halb dessen die Wahlen vorzunehmen sind: 

§ 22 
(1) Die Wahl erfolgt in e·iner nach ArtikeJ: 35 und 97 

der Kir1chenverfa:s1sung beschlußfahigen Sitzung der Wahl
körperschaft. 

(2) Zu c;ler Sitzung muß mit eine·r Frist von einer 
Woc.he eingeladen werden. 

§ 23 
(1) Die Wahl erfo1gt durch Abgabe. von amtlich her

gestellten Stimmzetteln. 
(2) Jeder Wähler bezeichnet auf dem Stimmzettel s_o 

viele Namen, wie innerhalb seiner Wahlkörperschaft zu 
wählen sind. · 

(3) Gewählt sind diejenigen, die die meisten gültigen 
Stimmen erhaltem Bei Stimmengleichheit ents'cheidet das· 
Los, da1s von dem Vo-rsitzenJden der WaMköiperschaift zu 
ziehen ist. · 

(4) Uber die Wahlhandlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

§ 24 
(1) Jedes Mitglied einer Wahlkörperschaft hat das 

Recht, binnen einer Woche nach dem Wahltag Einspruch 
gegen die Wahl mit der Begründung zu erheben, daß .. die 

Wahl innerhalb. der Wahlkörperschaft, ·der er angehört, 
nicht o;rdnungsmäßig verlaufen sei. . 

(2) Uber den Einspruch entscheidet die Kirchenfoitung. 
(3) Wird einem Einspruch stattgegeben, so ist nach§ 15 

zu verfahren . 
§ 25 . 

Die gültig gewählten und die gemäß Artikel 66 Ab
satz 4 der Kirc.henverfassung. von der Kirchenleitung be
rufenen Synodalen werden durch den Bistj:iof in einem 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Sie haben dabei das 
in § 16 Absatz 2 vorgesehene Gelöbnis abzulegen. 

§ 26 
(1) Scheidet ein Mitglied der Synode während seiner 

Amtszeit aus seinem Amte aus, so findet für den Rest der 
Amtszeit eine Nachwahl durch die Körperschaft statt, die 
den Ausgeschiedenen gewählt hat. 

· (2) Auf die Nachwahl finden die Bestimmungen der 
§§ 22 bis· 25 Anwendung. 

§ 27 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Fe-

bruar 1956 in Kraft. · 
(2) Die für die Wahlen ·zu den Kirchenvorständen er

forderlichen Durchführungs- und Uberleitungsbestimmun
gen erläßt die Kirchenleitung. 

(3)- Das Kirchengesetz über die Neubildung der Kir
chenvorstande vom 13. Dezember 1946 - Kirchliches 
Amtsblatt Seite 22 - tritt außer Kraft. 

' 
Das vors.tehende von der Synode am 25. Januar 1956 

und von der Kirchenleitung am 1. Februar 1956 mit ver
fassung:sändernden Mehrheiten beschlossene Kirchen
gesetz wird verkündet. 

Lübeck, den 15. April 1956 
Die Kirchenleitung 

Meyer 

. / 

Durchfijhrungsbestimmungen 
für die Wahlen zu den Kirchenvorständen 

Auf Grund des § 27 Absatz 2 des kirchlichen Wahl
gesetzes vom 1. Februar 1956 erläßt die Kirchenleitung 
für die Wahlen zu den Kirchenvorständen die nachstehen
den Durchführungsvorschriften: 

§ 1 
. (1) Die Wahlvorbereitungen beginnen, sobald die Kir
chenleitung den Wahltermin festgesetzt und den Kirchen
vorständen mitgeteilt hat. 

(2) Dies geschieht bis zum siebzehnten Sonntag· vor 
dem Wahltag. 

I. Bildung der Wablgemeinde 
§ 2 

(1) Die Gemindeglieder werden vor dem -dreizehnten 
Sonntag vor dem Wahltag durch die Kirchenleitung' -in 

. öffentlicher Bekanntmaehung aufgefordert, sich zur ·Ein
tragung in die WäJY.erliste anzumelden. 

(2) Die gleiche Aufforderung ist an -drei aufeinander
folgenden Sonntagen im Hauptgottesdienst abzukündigen 
und außerdem innerhalb der Kirchengemeinde in anderer, 
den örtlichen Verhältnissen .entsprechender ·-Weise . be-
kanntzumachen. -

(3) Bei der Abkündigung .sind die Gemeindeglieder 
eindringlich darüber zu belehren, daß alle kitdilichen 
Wahlen -allein dem Auftrag der Kirche dienen, und daß 
die Teilnahme an ihnen ein ausschließlich kirchlicher 
I)ienst ist. Die Voraussetzungen für die Eintragung in die 
Wählerliste· sowie Zeit und Ort der Anmeldung- sind 
bekanntzugeben. 

(4) Die erste Aufforderung im Gottesdienst muß am 
dreizehnten, die letzte am elften Sonntag vor dem Wahl
tag erfolgen. 

(5) Die Anmeldefrist endet mit dem Ablauf des elften 
Sonntags vor dem Wahltag. 

. § 3 
(1) Die Anmeldung kann nur für die Wählefüste der 

_ Gemeinde erfqlgen, der der Anmeldende durch seinen 
Wohnsitz angehört. Wer nach Artikel 13 der Kirchen
verfassung von seiner Wohngemeinde zu einer anderen 
Gemeinde umgemeldet ist, gilt als Glied dieser Gemeinde 
und darf nur in deren ·Wählerliste eingetragen we·rden. 
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(2) Die Anmeldung erfolgt durch Ausfüllung eines 
Vordruckes. 

(3) Die Anmeldung zur Wählerliste soll persönlich bei 
dem zuständigen Pastor erfolgen. Der Pastor kann sich 
durch Beauftragte vertreten lassen. . 

(4) Der Wähler kann nur sich selbst und die wahl
berechtigten .Mitglieder seines Familienhau.shalts anmel
den. 

(5) Bei der Anmeldung kann die Vorlage eines Per
sonalausweises verlangt w:erden. 

(6) Be~tehen gegen die Eintragung des Anmeldenden 
Bedenken, so ist dies auf der Anmeldung zu vermerken. 

§ 4 
Die Prüfung der Anmeldungen auf ihre Gültigkeit 

erfolgt durch den Kirchenvorstand, der Kirchenvorstand 
kann die Entscheidung einem oder in Gemeinden mit meh
reren Pfarrbezirken mehreren Ausschüssen von je drei 
Mitgliedern übertragen. 

§ 5 
(1) Die gültigen Anmeldungen sind in die Wählediste 

einzutragen. 
(2) Die Wählerliste ist in Listenform zu führen; sie ist 

nach Straßen und Hausnummern zu ordnen. 
(3) Werden mehrer:1e Stimmbezirke· gebildet (§ 24), s.o 

sind getrennte Wählerlisten anzulegen. 
· (4) Wird eine .b_estehende Wählerliste weitergeführt, 

so sind zunächst die Gemeindeglieder zu streichen, von 
denen bekannt ist, daß sie inzwischen durch Tod, Fortzug 
usw. aus der Gemeinde ausgeschieden sind. 

(5) Diese Wählerliste ist bis zum zehnten Sonntag 
vor dem Wahltag f.emti!gzustellen. 

§ .6 
(1) Die W~hlerlisie ist in Urschrift oder Durchschrift, 

beginnend mit dem zehnten Sonntag vor dem Wahltag,_ 
eine Woch~ lang zur Einsicht der Gemeindeglieder. aus
zulegen. Am ersten Tag der Auslegungsfrist ist die Aus
legung unter Angabe von Ort und Zeit abzukündigen. 

(2) Die Ausleglingsfrist endet mit dem Ablauf des 
neunten Sonntags vor dem WahltC!:g. 



§ 13 
(1) Der Wahlvorschlag des Kirchenvorstandes· ist durch 

Kanzelabkündigung am elften Som;J.tag vor dem Wahltag 
der Gemeinde bekanntzugeben. Dabei -ist darauf hinzu
weisen, daß weitere Wahlvorschläge binnen z:wei Wochen 
bei dem Kirchenvorstand eingereicht werden können. Die 
Voraussetzungen für die Wählbarkeit sind gleichzeitig 
bekann:tzugeben. 

(2) Die Abkündigung ist am zehnten Sonntag vor dem 
Wahltag zu wiederholen . 

. § 14 
. (1) Weitere Wahlvorschläge sind binnen zwei Wochen 

nach der ersten Abkündigung bei ·dem Kir.chenvorstand . 
einzureichen. 
· (2) Jeder dieser VorscQ.läge darf bis zu vier Namen 
enthalten und muß vc:in mindestens zehn in die Wähler
liste eingetragenen Gemeindegliedern unters.chrieben sein. 
Niemand darf mehr als einen Wahlvorschlag Unterzeich
nen . 

. (3) Die Vorgeschlagenen sind nach Namen, Vornamen, 
-Beruf, Alter und Wohnung so deutlich zu bezeichnen, daß 
Verwechselungen ausgeschlossen sind. 

(4) Die Einreichungsfrist endet mit dem Ablauf des 
neunten: Sonntags _vor dem Wahltag. 

§ 15 
(1) Der Kirchenvorstand hat die weiteren Wahlvor

schläge auf ihre Gültigkeit zu prüfen. 
(2) Ein weiterer Wahlvorschlag ist ungültig, wenn er 

nicht rechtzeitig eingereicht ist oder nidlt von der erfor
derlichen Anzahl von Mitgliedern der Wahlgemeinde un-· 
terschrieben ist. 

(3) Die Beseitigung anderer Mängel ist dem Erstunter
zeichner aufzugeben. Erfolgt die Beseitigung nicht, so ist 
der beanstandete Wahlvorschlag ungültig. 

(4) Die Ungültigkeit eines Wahlvorschlages ist dem 
Erstunterzeichner bis zum achten Sonntag vor dem Wahl
tag schriftlich unter Angabe der Gründe und mit dem Hin
weis mitzuteilen,. daß gegen die Entscheidung binnen 
einer Woche Beschwerde bei dem Kirchenvorstand erho..: 
ben werden -kann. · 

(5) I;>ie Beschwerdefrist endet mit dem Ablauf des sie
benten Sonntags vor dem Wahltag. 

:s) Beschwerden, denen der Kirchenvorstand nich,t 
selbst abhelfen will, sind mit einer Stellungnahme ·des 

· Kirchenvorstandes bis zum sechsten Sonntag vor dem · 
.Wahltag der Kirchenleitung zur Entscheidung vorzulegen. 
Die Kirchenleitung entscheidet bis zum vierten Sonntag 
vor dem Wahltag. 

§ 16 
(1) Der Kirchenvorstand hat die weiteren Wahlvor

schläge auch darauf zu prüfen, ob die weiter Vorgeschla
genen wählbar sind. 

(2)_ Fehlt einem Vorgeschlagenen die Wählbarkeit, so 
ist er von dem Wahlvorschlag zu streichen. 

(3) Die Streichung ist dem Erstunterzeichner des Vor
schlages und dem Betroffenen bis zum achten. Som,itag 
vor dem Wahltag schriftlich unter Angabe der· Gründe 
und mit dem Hinweis mitzuteilen, daß sie binnen einer 
Woche Beschwerde bei dem Kirchenvorstand erheben 
können. 

(4) Die Beschwerdefrist endet mit dem Ablauf des sie
benten Sonntags vor dem Wahltag. 

(5) Beschwerden, denen der Kirchenvorstand nicht 
selbst abhelfen will, sind mit einer Stellungnahme des 
Kirchenvorstandes bis zum sechsten Sonntag vor dem 
Wahltag der Kirchenleitung zur Entscheidung vorzulegen. 
Die Kirchenleitung entscheidet bis zum -vierten Sonntag 
vor dem Wahltag. 

§17-
(1) Der Kirchenvorstand.fordert die gültig Vorgeschla

genen bis ·zum vierten Sonntag vor dem Wahltag auf, bin
nen einer Woche zu erklären, daß sie eine auf sie entfal
lende Wahl annehmen, bei ihrer Einführung da~ vorge
schriebene Gelöbnis ablegen und den einem Kirchenvor-

. steher nach der kirchlichen Ordnung obliegenden Dienst 
in der Gemeinde übernehmen• werden. Der Wort1aut des • 
in§ 16 des Wahlgesetzes vorgeschriebenen G~löbnisses ist 
in der Aufforderung mitzuteilen. Vörgeschlag~ne, di.e 
diese Erklärung· ablehnen oder nicht innerhalb der Frist 
abgeben, werden im Wahlvorschlag gestrichen. 
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. (2) Vorgeschlagene, die auf mehreren Wahlvorschlä
gen steheri, sind bis. zum vierten Sonntag vor dem Wahl
tag zur· Erklärung binnen einer Woche aufzufordern, für· 
welchen. Vorschlag sie vorgeschlagen sein wollen. 

(3) Die Erklämngsfrist endet mit dem Ablauf des drit-
ten Sonntags vor dein Wahltag. · 

·(4) Vorgeschlagene, die sich nicht rechtzeitig erklären, 
werden in allen Wahlvorschlägen gestrichen. 

(5) Streichungen· gemäß Absatz 1 und 2 sind den Erst
unterzeichnern der Vorschläge mitzuteilen. Ergänzungen 
sind nicht zulässig .. 

§ 18 
(1) Die in dem Wahlvorschlag des Kfrchenvorstandes. 

·und in den weiteren Vorschlägen enthaltenen Namen sind 
unter Angabe von Vornamen, Beruf und Wohnung in eine 
einheitliche Vorschlagsliste zusammenzufassen. 

(2) Die Namen sind in der Reihenfolge des Entstehens 
der Wahlvorschläge zu ordnen; eine Kennzeichnung, von 
welcher Stelle der Vorschlag ausgeht„ ist jedoch unzu
lässig. 

(3) Die Wahlvorschlagsliste ist bis zum zweiten Sonn
tag vor dem Wahltag fertigzustellen. 

§ 19 
(1) Enthalten die Wahlvorschläge insgesamt nicht 

mehr Namen, als Kirchenvorsteher zu wählen sind, so gel
ten die Vorgeschlagenen als gewählt und die Wahl ent
fällt. 

(2) Von dem Ergebnis dieser Wahl ist die Gemeinde 
am zweiten Sonntag vor dem Wahltag durch Kanzelabkün
digung zu unterrichten. Dabei ist auf das Einspruchsrecht 
gemäß § 33 hinzuweisen. 

§ 20 
Die Wahl der Kirchenvorsteher findet in allen Kirchen

gemeinden an einem von der Kirchenleitung festgesetzten 
und· öffentlich bekanntgemachten Sonntag statt. 

III. Die Wabl 
§ 21 

(1) Die Wahlberechtigten werden durch die Kirchen
leitung in öffentlicher Bekanntmachung aufgefordert, sich 
an d_er Wahl zu beteiligen. Die gleiche _Aufforderung ist· 
in. den Gemeinden, in denen .eine Wahl erforderlich wird, 
an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Hauptgot
tesdienst abzukündigen. Die erste Abkündigung muß am 
zweiten Sonntag vor dem Wahltag erfolgen und ist an dem 
darauffolgenden Sonntag und am Wahltag selbst zu wi.e
derholen. 

{2) Bei der Abkündigung ist S~nn und Bedeutung der 
Wahl zu erläutern und die Wahlvorschlagsliste, die Wahl
zeit und der Wahlraum bekanntzugeben. Gleichzeitig ist 
darauf hinzuweisen, daß die Wahlvorschlagsliste bis zum 
Wahltag zur Einsichtnahme der Gemeindeglied_er ausliegt. 

§ 22 
(1) Die Mitglieder der Wahlgemeinde sind von derbe

vorstehenden Wahl unter Angabe von Zeit-und Ort. auch 
schriftlich zu benachrichtigen. Dabei ist ihnen ihre Eintra
gung in die Wählerliste unter Angabe der Eintragsnum
mer mitzuteilen. Gleichzeitig ist ihnen die Wahlvo.rschlags-
liste bekanntzugeben. · . 

(2) Diese Benachrichtigung hat bis zum ersten Sonn~ag 
vor dem Wahltag zu erfolgen. 

§ 23 
Da die kirchliche Wahl allein dem Auftrag der Kirche 

dienen soll, verbietet sich jede Werbung für die Vorge
schlagenen, die dem kirchlichen Charakter widerspricht. 

§ 24 
(1) Jede Kirchengemeinde bildet einen einheitlichen 

Wahlbezirk für die Wahl aller für sie zu wählenden Kir
chenvorsteher. In der Regel bildet. sie auch_einen einheit
lichen Stimmbezirk, in dem alle Wähler der Gem.einde 
ihre Wahl vornehmen. . 

(2) In Kirchengemeinden mit II1ehreren Pfarrbezirken, 
für Außenorte und entfernter gelegene Gemeindeteile 
können auf .Beschluß des Kirchenvorstandes mehrere 

. Stimmbezirke ·gebildet werden. 
(3) Die Wahl erfolgt in den einzelnen Stimmbezirken 

im Anschluß an den Hauptgottesdienst in einem kirch-
lichen Raum. · 

(4) Wenn die Wahlen bei Bildung von Stimmbezirken 
nicht in einem kirchlichen Raum und nicht im ·Anschluß 
an den Gottesdienst staUfinden können, so ist die.· Wahl-

handlung zur Hervorhebung ihres kirchlichen Charakters 
durch Gebet einzuleHen. 

(5) Die Wahldauer muß wenigstens zwei Stunden be
tragen. · 

§.25 
(1) Der Kirchenvorstand bestellt für jeden Stimmbe

zirk einen Wahlvorsteher, einen Schriftführer und einen 
Beis,itzer. Diese bilden den Wahlvorstand. Für jedes Mit
glied des Wahlvorstandes ist ein Stellvertreter zu be
stimmen. 

(2) · In den Wahlvorstand können außer Kirchenvor
stehern auch geeignete Mitglieder der Wahlgemeinde be-
rufen werden. · , · . 

§ 26 
(1) Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind durch den 

Vorsitzenden des Kirdienvorstandes oder durch einen 
anderen Kirchenvorsteher vor Beginn der Wahlhandlung 
auf gewissenhafte Amtsführung, auf Wahrung der gebo
tenen Ordnung und der Geheimpaltung <;!er Wahl zu ver-
pflichten. . · . 

(2) Während der ganzen Dauer de·r Wahlhandlung 
sowie bei der Prüfung der Stimmzettel und bei der Fest
stellung des Wahlergebnisses müssen die Mitglieder des 
Wahlvorstandes oder ihre Vertreter anwesend sein. 

(3) Abstimmungen im Wahlvorstand erfolgen nach 
Stimmenmehrheit. 

§ 27 
(1) Die Wähler k_önnen ihre Stimme nur in dem für sie 

zuständigen Stimmbezirk abgeben. 
(2) Die Stimmze:ttel we·rden amtlich dur.ch den Kirchen

vorstand hergestellt und enthalten die vollständige Wahl
vorschlagslis.te sowie die Angabe, wieviele Kirchenvor
steher in der Gemeinde zu wählen sind. Die Stimmzettel 
sind mit dem Kirchensiegel Zll; versehen. · 

(3) Der Wäh1er kreuzt auf dem Stimmzettel deutlich s.o 
viele Namen an, wie Kirchenvorsteher zu wählen sind. 
Personen, deren Namen auf dem Stimmzettel nicht ent
halten. sind, können nicht gewählt werden. 

(4) Die Wahl ist geheim. Es muß deshalb dem Wähler 
· die Möglichkeit gegeben werden, das Ankreuzen unter 
Wahrung des, Wahlgeheimnisses vorzunehmen. 

. . § 28 
(1) Der Wähler legt seinen Stimmzettel in einen Um

schlag und übergibt ihn dem Wahlvorsteher oder einem 
der Beisitzer, der ihn sofort nach Prüfung der Wahl
berechtigung uneröffnet in das Wahlgefäß legt. 

(2) Die Benachrichtigung über die. Wahl (§. 22) gilt als 
Wahlaus.weis. Es· kann verlangt werden, daß der Wähler 

. sich. über seine Person ausweist. 
(3) Abwesende können sich bei der Stimmabgabe nicht 

vertreten· lassen. 
(4) Die Stimmabgabe wird in der Wähle.rliste vermerkt. 
(5) Nach Ablauf der für die Wahlhandlung anges.etzten 

Zeit wird die Wahlhandlung vom Wahlvorsteher ge
schlossen. 

§ 29 
Wähler, die am Wahltage verreis.t oder krank sind, 

können brieflich abstimmen und vor der Wahl bei dem 
Kirchenvorstand die Aushändigung: eines Stimmzettels: be
antragen. Die' Aushändigung ist in der Wählerliste zu ver
merken. Der Stimmzettel muß im verschloS!s.enen Umschlag. 
spätestens bis zum Beginn. der Wahl bei dem- Wahlvor
steher wieder eingegangen sein, der ihn in das Wahlgefäß 
legt. Später eingehende Stimmbriefe bleiben unberück-
sichtigt. · 

IV. Feststellung des Wahlergebnisses 
. § 30 

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung werden die 
Stimmzettel von dem Wahlvorstand aus dem Wahlg_efäß 
genommen und mit der festzustellenden Zahl der nach den 
Abstimmungsvermerken in der Wählerlis.te abgegebenen 
Stimmen. verglichen. Abweichungen sind in der Nieder
schrift zu vermerken. 

(2) Jeder Wahlzettel wird einzeln geöffnet und vor
geles•en. Die auf die einzelnen Vorgesdilagenen entfal
lenden Stimmen werden vom Wahlvorstand in einer Liste 
und in einer Gegenliste gezählt. 
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(3) Ungüitig sind andere als amtlich hergestellte 
Stimmzettel und solche, auf denen vom Wähler Bemer
kungen angebracht sind oder kein Name der Wahlvor
schlagsliste angekreuzt ist. Auf dem Stimmzettel vom 
Wähler hinzugefügte Namen gelten als. nicht geschrieben. 

(4) Sind.mehr Namen angekreuzt, als Kirchenvorsteher 
zu wählen sind, so ~allen diejenigen ang,ekreuzten Namen, 
die nach dem Alphabet an letzter Stelle stehen, fort. 

(5) Beanstandete Stimmzettel sind, mit fortlaufender 
Nummer versehen, der Wahlniederschrift beizufügen. Die 
übrigen Stimmzettel sind aufzubewahren, bis die Gültig
keit der Wahl feststeht. 

§ 31 
(1) Nach Auszählung der Stimmen stellt der Wahlvor'.' 

stand die Ordnungsmäßigkeit der Wahl und· das. Wahl-
ergebnis fest. · 

(2) Gewählt sind nach Maßgabe de'r Zahl der zu wäh
lenden Kirchenvorsteher diejenigen Vorg.eschlagenen, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los, das vom Wahlvorsteher zu 
ziehen ist. 

(3) Uber die Wahlhandlung und das Wahlergebnis ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Wahlvor
stand zu unterschreiben ist. Auf etwaige Beanstandungen 
ist in der Niederschrift hinzuweisen. 

§ 32 
(1) Bes,tehen in einer Kirchengemeinde mehrere Stimm

bezirke, so wird das Gesamtergebnis durch den Kirchen
vor.stand auf Grund deT Einzelergebnisse in den einzelnen 
Stimmbezirken festgiestellt. Dabei- ist nach §. 31 Absatz 2 
zu verfahren. 

(2) Die Niederschri{t über die FeststelLung des Gesamt
ergebnisses ist von dem Vorsitzenden und zwei Mitglie
dern des Kirchenvorstandes zu unterzeichnen. 

§ 33 

(1) Die Namen der gewählten Kirchenvorsteher sind 
der Kirchengemeinde an dem auf die Wahl folgenden 

Sonntag im Gottesdienst bekanntzugeben. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, daß innerhalb einer Woche nach der Be
kanntgabe jedes Mitglied der Wahlgemeinde bei dem 
Kirchenvorstand Einspruch gegen die Wahl erheben kann 
mit der Begründung, daß sie nicht ordnungsmäßig durch
geführt sei oder daß ein Gewählter die Voraussetzung der 
Wählbarkeit nicht erfülle. 

(2) Die Einspruchsfrisit endet mit dem Ablauf des ~wei-
ten Sonntags nach dem Wahltag. · 

(3) Einsprüche aind mit einer Stellungnahme des Kir
chenvorstandes unverzüglich der Kirchenleitung zur Ent
scheidung vorzulegen. 

§ 34 
Steht das Wahlergebnis fest, sio sind die Namen der ge

wählten Kirchenvorsteher der Kirchenleitung mitzuteilen. 
Dem Bericht siild etwaige Vorschläge für zusätzliche Be
rtl[ungeilli dur<:h die Kirchenleitun1g (Art. 15 Abs. 3 Kirchen-
verfassung) beizufügen. · 

§ 35 
(1) Die gültig gewählten Kirchenvorsteher werden zu

gleich mit den zusätzlich von der Kirchenleitung berufenen 
Vorstehern im Hauptgottesdienst in ihr Amt eingeführt. 

(2). Die Kirchenvorsteher haben dabei das im § 16 de_s 
. Wahlgesetzes• vorgesehene Gelöbnis abzulegen. · 

§ 36 
Die Akten über die Wahl sind beim Kirchenvorstand 

zu verwahren. Die Stimmzettel s.ind nach Abs:chluß des 
Wahlverfahrens zu verni~hten. · 

Die · vorstehenden von der Kirchenleitung am 1. Fe
bruar 1956 beschlo·ssenen Durchführungsibestimmtmgen für 
die Wahlen zu den Kirchenvorständen werden hiermit 
veröffentlicht. 

Lübeck, den 15. April 1956 
Die Kirchenkanzlei 

G öb el 

Zeitplan 
für die Wahlen zu den Kirchenvorständen 

17. Sonntag vor dem Wahltag 
Festsetzung des Wahlte,rmins durch die Kirchenlei
tung und Mitteilung an die Kirchenvorstände. 

15. So1:1ntag vor dem Wahltag 
Anträge an die Kirchenleitung auf Änderung der 
Zahl der Kirchenvorsteher. 
Genehmigungsantrag an die 'Kirchenleitung, wenn 
der Wahlvorschlag des Kirchenvorstandes nicht 
mehr Namen enthalten soll, als Kirchenvorsteher 

· zu wählen sind. · 

13. Sonntag vor dem Wahltag 
1. öffentliche Bekanntgabe des .Wahltermins durch 
die Kii'chenleitung. 
1. Aufforderung zur Anmeldung für die Wählerliste. 
Entscheidung der Kirchenleitu:ng über Ant:i;-äge der 
Kirchenvorstände. 
Bildung von Stimmbezirken. 
Beginn der Anmeldefrist. 

12. Sonntag vor cJ.em Wahltag 
2; Aufforderung zur Anmeldung für die Wählerliste. 

11. Sonntag voi' dem Wahltag 
3. Aufforderung zur Anmeldung für die Wählerliste. 
Ende der Anmeldefrist. 
Fertigstellung Ünd 1. Bekalllntgabe des Wahlvor-

. schlages des. Kirchenvorstandes 
1. Aufforderung zur Einreichung von weiteren 
Wahlvorschlägen. · 
Beginn der Einrei·chungsfrist. 

10. Sonntag vor dem Wahltag 
Fertig:s.tellung und Auslegung der Wählerliste. 
Abkündigling· der Auslegung. 
2. Bekanntgabe des Wahlvorsdllages des Kirchen
vorstandes. 
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2. Aufforderung zur .Einreichung von weiteren 
Wahlvorschlägen. 

9. Sonntag vor dem Wahltag 
Ende der Auslegung der Wählerliste. 
Ende der Frist für nachträgliche Anmeldungen. 
Ende der Einreichungsfrist für weitere Wahlvor
schläge. 

8. Sonntag vor dem Wahltag 
Abschluß der Prüfung der Anmeldungen zur Wäh-
lerliste. · 
Zustellung von Mitteilungen über die Ablehnung 
von Eintragungen. 
Beginn der Beschwerdefrist gegen die Ablehm1:n~ 
von Eintragungen. 
Abschluß der Prüfung weiterer Wahlvorschläge. 
Zustellung von Mitteilungen über die Ungültigkeit 
vori Wahlvorschlägen oder die.Streichung von Vor
geschlagenen. 
Beginn der Beschwerdefrist gegen die Ablehnung 
von Wahlvorschlägen. 

'1. Sonntag vor dem Wahltag 
Ende der Beschwerdefrist gegen die Ablehnung von 
Eintragungen in die Wählerliste. · 
Ende der Beschwerdefrist gegen die Ablehnung von 
Wahlvorschlägen. 

6. Sonntag vor dem Wahltag 
Prüfung von Beschwerden geg~n die Ablehnung 
von Eintragungen in die Wählerliste durch den Kir
chenvorstand und die Weiterleitung an die Kirchen
leitung. 
Prüfüng von Bes.chwerden geg.en die Ablehnung 
von Wahlvorschlägen durch den Kirchenvorstand 
und die Weiterleitung an die Kirchenlejtung. 

5. Sonntag vor dem Wahltag 



4. Sonntag vor dem Wahltag 
. Entscheidung der Kirqienleitung über die Ableh
nung von Eintragungen ih die Wählerliste. 
Entscheidung der Kirchenleitung über die Ableh
nung von Wahlvorschlägen. 
Aufforderung an Wahlbewerber, ihre. Bereitschaft . 
zur Annahme der Wahl·und zur Ablegung des. Ge-, 
löbnisses zu erklären. 
Beginn der Erklärungsfrist. 

3. Sonntag vor dem Wahltag 
Abschluß· der Wäh.lerliste. 
Ende der Erklärungsifrist der Wahlbewerber. 
Bildung des Wahlvorstandes. 

2. Sonntag vor dem Wahltag 
1. Aufforderung zur T.eilnahme an der Wahl. 
1. Fertigstellung und Bekanntgabe der Wahlvor
schlagsliste. 
Abkündigung, daß die Wahl entfällt, wenn nicht 
mehr Wahlbewerber vorgeschlagen sinc,l,. ali;;-Kir
chenvorsteher zu wählen sind. 

1. Sonntag vor dem Wahltag 
2. öffentliche Bekanntgabe des Wahltermins durch 
die Kirchenleitung." 
2. Aufforderung: zur Teilnahme an der Wahl. 

.Schriftliche Mitteilung an die Wahlberechtigten 
über ihre Eintragung in die Wählerliste und über 
die Wahlvorschläge. 
2. Bekanntgabe der Wahlvorschlagsliste. 

Wahltag 

3. Aufforderung zur Teilnahme an der Wahl. 
Wahl. 
Feststellung des· Wahlergebnisses. 
3. Bekanntgabe der Wahlvorschlagsliste. 

1. Sonntag nac'fl dem Wahltag 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses. 
Beginn der Einspruchsfrist gegen die Ordnungs
mäßigkeit der Wahl. 

2. Sonntag nach dem Wahltag 
Ende der Einspruchsfrist g:egen die Ordnu:ngsmäßig· 
keit der Wahl. 

überleitu.ngsb~stimmung~n · 
zum Kirchengesetz über.die W~hlen zu den kirchlichen Körperschaften 

Vom 11. April 1956 „ · 

Auf Grund des § 27 Absatz 2 des kirchlichen Wahl
gesetzes vom 11. April 1956 erläßt die. Kirchenleitung. für 
die Wahlen zu den ·Kiricheruvorsfänden die1 nachS"tehenden 
Uberleitungsbesrt:immungen. 
. § 1 . . 

§ 18 des Wahlgesetz.eos, findet sinngemäß auf die Mit
glieder de11 Kirichenvors·täooe Anwendung, die1 vor dem 
Inkrafttreten de1s Wahlgesetzes gemäß Artikel 19 der 

· KirchenverfaJSsung als SteHvertrnter besteUt waren. Ihre 
Amtszeit endet mit dem Ze.itpunkt, ·zu dem die Arilts~eit 
der Kirchernvorsteher geendet habell! würde, für die die 
Stellvertreter in die Kir.chenvorstände1 eing.etreten sind. 

§ 2 . ~ . 

Im Zweifelsfälle entscheidet darüber:, in welche·r Rei
henfolge die bei Inkrafttreten des· Wah1gesetzes. amtieren-

. . 
den Kirchenvors,teher bei: der nächsten r:egelmäßigen! Wahl 
zu den Kiricheonvorsitänden g·emäß Artikel 21 Satz 2 de·r 

· Kirchenv0erfassung ausS'cheiden, in entsprechender An
wendung von Artikeil 21 Satz 3 der Kird1enverfas1sung··d~s 
Lo.s. . 

Die vorstehenden in det Sitzung der Kirchenleitung 
vom 11. April 1956 beschlossenen Uberl~itungis1bestim
mungen .werden hiermit veröffeIIJtlicht. 

Lübeck, den 15. April 1956 

Die Kirchenkanzfoi 
Göbel· 

Das kirmlidle Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Herausgeber: Kirchenleitung der evangelisch-1.utherischen Kirche in Lübeck. 
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